
Gemeinsamer Antrag Bremen, 11.10.2015 
Im Beirat Borgfeld 
 

Antrag 

 
 Stadtteilbudget 

1. Der Beirat Borgfeld fordert die zuständigen senatorischen Ressorts auf, 
dass diese im Rahmen der Aufstellung des Haushalts der Stadtgemeinde 
Bremen für das Jahr 2016 im Rahmen der zu bildenden Ressorteckwerte auf 
den Ortsteil Borgfeld bezogene Mittel (Stadtteilbudget) gemäß § 32 Abs. 4 
Ortsbeirätegesetz ausweisen und diese Ausweisungen in den Haushaltsplan 
in die Haushaltsberatungen der zuständigen Gremien der Stadtgemeinde 
Bremen einbringen. 

2. Der Beirat Borgfeld begrüßt das Klageverfahren des Beirates Schwachhausen 
bei dem Verwaltungsgericht Bremen, Az. 1 K 2236/15 und verfolgt dieselben 
Interessen für sich. 

 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen 

 


